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Erhebungseinheit, Erhebungsbereich
Erhebungseinheit ist der Betrieb. Als Betrieb gilt in der  
amtlichen Unternehmensstatistik ein an einem räumlich  
festgestellten Ort gelegenes Unternehmen oder Teil eines  
Unternehmens ( z. B. Fabrikations- / Werkstätte, Werk, Berg-
werk, Grube ). An diesem Ort oder von diesem Ort werden 
Wirtschaftstätigkeiten ausgeübt, für die – mit Ausnahmen – 
eine oder mehrere Personen ( ggf. auch nur als Teilzeit- 
beschäftigte ) im Auftrag ein und desselben Unternehmens  
arbeiten. Ein Betrieb untersteht immer einem ( einzigen )  
Unternehmen, das seinerseits seinen Sitz stets in einem  
seiner Betriebe hat. 
Die Meldepflicht erstreckt sich auf ( produzierende ) Betriebe  
im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der 
Gewinnung von Steinen und Erden ( Industrie und Handwerk 
einschließlich handwerklicher Nebenbetriebe ). Maßgebend für 
die Zuordnung zum Bereich im Verarbeitenden Gewerbe sowie 
im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden ist 
die „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008“  
( WZ 2008 ).
Ein gesonderter Fragebogen zur Investitionserhebung für 
Betriebe ist auszufüllen für:
– alle Produktionsbetriebe / -werke, die für den Markt oder

als Zulieferer für Betriebe desselben Unternehmens
produzieren,

– örtlich getrennte Haupt- und / oder Regionalverwaltungen,
– Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die nicht mit ihrem

Produktionswerk örtlich verbunden sind und auch nicht in
dessen unmittelbarer Umgebung liegen,

– Reparatur- und Montageabteilungen in örtlich getrennten
Verkaufsbüros von produzierenden Unternehmen; die
Meldung soll sich in diesen Fällen nur auf die Reparatur
und Montageabteilung beziehen.

Kein gesonderter Fragebogen ist dagegen auszufüllen für:
– im Ausland gelegene Betriebsstätten,
– örtlich getrennte Verkaufsbüros ohne Reparatur- oder

Montageabteilungen,
– rechtlich unselbstständige Reparatur- und Montageab- 

teilungen von Unternehmen außerhalb des Verarbeitenden
Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von
Steinen und Erden, soweit sie sich überwiegend mit der
Instandsetzung von unternehmenseigenen Anlagen,
Maschinen, Fahrzeugen und Geräten befassen,

– Betriebe mit überwiegender Convertertätigkeit.

Umfang der Meldung
Die Meldung zur Investitionserhebung für Betriebe im  
Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der  
Gewinnung von Steinen und Erden soll grundsätzlich den  
gesamten Betrieb ( einschließlich aller produzierenden und 
nicht produzierenden Teile ) umfassen, um ein Gesamtbild  
der Tätigkeit des meldenden Betriebes bezüglich der erfassten

Merkmale zu bekommen. In die Meldung einzubeziehen 
sind daher alle Betriebsbereiche; hierzu gehören neben  
den Fertigungs- und Produktionsabteilungen auch
– Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die

mit dem meldenden Betrieb örtlich verbunden sind oder in
dessen unmittelbarer Umgebung liegen, z. B. Kraftzentralen,
Reparatur und Montageabteilungen zur Herstellung von
Maschinen und Werkzeugen für den Eigenbedarf, außerhalb
des Betriebes / Werkes gelegene Montagestützpunkte
für Verteiler- und Leitungsanlagen ( Strom, Gas, Wasser,
Dampf ), Verpackungs- und Versandabteilungen, Transport-
einrichtungen, Fuhrparks, betriebliche Tankstellen, Lager-
plätze, Aufräumungskolonnen, Werkschutz, Werkfeuerwehr,

– rechtlich unselbstständige, betriebseigene Sozialeinrich- 
tungen wie Kantinen, betriebsärztliche Einrichtungen,
Heime für Auszubildende, Kindergärten u. Ä.,

– Ausbildungsstätten,
– Forschungs- und Entwicklungslabors,
– Baukolonnen für den Eigenbedarf sowie baugewerbliche

Betriebsteile, die Leistungen für Dritte erbringen und
nicht zur Bauberichterstattung melden und

– sämtliche übrigen Betriebsteile wie Handels-, Dienst- 
leistungs- und Transportabteilungen, die überwiegend
für Dritte arbeiten, landwirtschaftliche Betriebsteile
( Gärtnereien, Schweinemästereien usw. ) und andere.
Dazu gehören auch Betriebsteile, die überwiegend
Convertertätigkeit ausüben.

 Geschäftsjahr
Deckt sich das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr, 
so ist das Geschäftsjahr zugrunde zu legen, das im  
Berichtsjahr endete.

 Erworbene und selbsterstellte Sachanlagen für 
betriebliche Zwecke
Bitte nicht den Bestand, sondern die Bruttozugänge an 
Sachanlagen angeben (ohne Umbuchungen).
Für nach dem HGB bilanzierende Unternehmen sind 
hier die im Geschäftsjahr nach dem HGB aktivierten 
Bruttozugänge an Sachanlagen (ohne als Vorsteuer 
 abzugsfähige Umsatzsteuer) anzugeben. Dazu zählen 
beim Leasingnehmer auch solche sogenannte Leasinggü-
ter, die vom Leasingnehmer zu aktivieren sind.
Für nach IFRS bilanzierende Unternehmen sind nur 
über Finanzierungsleasing beschaffte Anlagegüter 
 einzubeziehen. Nicht einzubeziehen sind die Werte der 
Nutzungsrechte für über Operating-Leasing beschaff-
te Anlagegüter, auch wenn diese in der Bilanz aktiviert 
wurden. Ob es sich jeweils um eine Form von Operating-
Leasing oder Finanzierungsleasing handelt, kann in der 
Regel den Vertragsunterlagen zwischen Leasinggeber und 
Leasingnehmer entnommen werden. Im Zweifelsfall liegen 
die Informationen beim Leasinggeber vor, der auch nach 
IFRS 16 seine Verträge nach Operating-Leasing und Fi-
nanzierungsleasing  klassifizieren muss. 
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Einzubeziehen ist der auf dem Anlagenkonto aktivierte 
Wert ( Herstellungskosten ) der selbsterstellten Anlagen. 
Ferner sind die noch im Bau befindlichen Anlagen ( ange-
fangene Arbeiten für betriebliche Zwecke, soweit aktiviert ) 
mitzumelden. Falls ein besonderes Sammelkonto „Anlagen 
im Bau“ geführt wird, sind nur die Bruttozugänge ohne die 
schon zu Beginn des Geschäftsjahres auf diesem Sammel-
konto ausgewiesenen Bestände zu melden. Anzahlungen 
sind nur einzubeziehen, soweit sie abgerechneten Teilen 
von im Bau befindlichen Anlagen entsprechen und aktiviert 
sind.
Es sollen nur die Zugänge jener Sachanlagen aufgeführt 
werden, die sich am Ende des Geschäftsjahres tatsächlich 
im meldepflichtigen Betrieb befunden haben. Umsetzungen 
von Anlagen von einem Betrieb zum anderen desselben 
Unternehmens sind also nicht zu berücksichtigen.

 Einschließlich Gleisanlagen, Kanalbauten, Parkplätze usw., 
sowie Bauarbeiten auf Grundstücken, Eigenbauten auf 
fremden Grundstücken. 

 Einschließlich Grundstückserschließungskosten u. Ä. 

 Einschließlich aktivierter geringwertiger Wirtschaftsgüter, 
Fahrzeugen und Schiffen, sowie Kraftfahrzeuge, deren 
Antriebstechnik auf Elektro-, Hybrid- oder Brennstoffzellen 
basiert. Als Kraftfahrzeuge im Rahmen der Elektromobili-
tät sind ausschließlich Pkw, Lkw und Busse zu berücksich-
tigen.

 Einschließlich Gebäuden und selbst durchgeführter  
Großreparaturen.

 Wert der neu gemieteten und gepachteten neuen  
Sachanlagen
Hier ist der Wert ( ohne Umsatzsteuer ) der im Geschäfts-
jahr z. B. von Leasingfirmen, vom Hersteller direkt oder von 
Unternehmen der gleichen Unternehmensgruppe ( z. B. Be-
sitzgesellschaften ) über mittel- oder langfristige Leasing-, 
Miet- bzw. Pachtverträge neu gemieteten und gepach-

teten neuen Sachanlagen ( einschließlich Ersatzbeschaf-
fungen im Rahmen laufender Leasingverträge ) anzugeben, 
soweit sie nicht beim Leasingnehmer aktiviert sind. 
( vgl. 2 ). 
Bitte hier keine Jahresmieten oder Bestand angeben, 
sondern die Zugänge. 
Zu den geleasten oder über andere Formen der Anlagen- 
miete bezogenen Sachanlagen zählen insbesondere Ge-
bäude ( einschließlich Parkplätze ), EDV- und Telefonan- 
lagen, Büromaschinen, Kraftfahrzeuge, auch Elektromobi-
lität und die dazugehörige Infrastruktur, z.B. Ladestationen 
für Elektro- und Hybridfahrzeuge ,Wasserstofftankstellen 
sowie Maschinen und maschinelle Anlagen.
Nach IFRS bilanzierende Unternehmen geben hier die 
Werte der Nutzungsrechte für neu über Operating-
Leasing beschaffte Anlagegüter an. Zur Abgrenzung von 
Operating-Leasing und Finanzierungsleasing siehe Punkt 2 
dieser Erläuterungen.
Sie sind dem Betrieb zuzuordnen, bei dem sie sich am 
Ende des Geschäftsjahres befunden haben. Umsetzungen 
von Anlagen von einem Betrieb zum anderen desselben 
Unternehmens sind also nicht zu berücksichtigen.

 Nicht einzubeziehen sind Sachanlagen, die für die Dauer 
von weniger als einem Jahr angemietet wurden, oder für 
die dem Betrieb ein zeitweises Nutzungsrecht ( z. B. an 
wenigen Tagen im Monat ) eingeräumt wurde, sowie die 
Anmietung von gebrauchten Investitionsgütern und unbe-
bauten Grundstücken. Liegt der Wert nicht vor, genügen 
sorgfältige Schätzungen.
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